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87/2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

des Jahresabschlusses des A.V.E. Eigenbetrieb Kreis Paderborn zum 31.12.2017 
 

 

Der Kreistag des Kreises Paderborn hat in seiner Sitzung vom 23.04.2018 den Jahresabschluss zum 
31.12.2017 festgestellt und einstimmig beschlossen. 
 
Der Kreistag stellt den Jahresabschluss des A.V.E. Eigenbetriebs zum 31.12.2017 mit einem Bilanz-
gewinn in Höhe von 0,00 festgestellt. Der Bilanzgewinn setzt sich zusammen aus dem im Geschäfts-
jahr 2017 erzielten Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.865.671,40 €, den Entnahmen aus den Gewinn-
rücklagen zur Verlustdeckung in Höhe von 4.886.123,08 € sowie die an den Kreis Paderborn getätig-
te Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 20.451,68 € auf das ursprünglich eingesetz-
te Stammkapital des Eigenbetriebs. 

Der Betriebsleitung wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt. 

Dem Betriebsausschuss wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt. 

 

 
 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 

 
 
 
Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht liegen in den Räumen der A.V.E. Entsorgungszentrum 
„Alte Schanze“, 33106 Paderborn öffentlich aus. 
 
 
Paderborn, 13. Juni 2018 
 
 
gez. 
 
Martin Hübner 
(Betriebsleiter) 
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88/2018 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

als Untere Fischereibehörde 
Aldegreverstraße 10-14 

33102 Paderborn 
 
 
 
Az.: 32/32 41 23 
 
Für den Bereich der Unteren Fischereibehörde des Kreises Paderborn wird in der Zeit vom 
 
12.11.2018 bis voraussichtlich 17.11.2018 
(Nachprüfung am 03.12.2018) 
 
die Fischerprüfung durchgeführt. 
 
Anträge auf Zulassung zur Fischerprüfung sind spätestens bis zum 12.10.2018 bei der Kreisverwal-
tung Paderborn –Untere Fischereibehörde– Büro C.00.8, Dienstgebäude C, Aldegreverstr. 10-14, 
33102 Paderborn, einzureichen. Antragsvordrucke sind dort oder online unter www.kreis-
paderborn.de erhältlich.  
 
Die Prüfungsgebühr beträgt 65,00 € und ist nach Erhalt des Zulassungsbescheides zu überweisen. 
 
Nähere Informationen erteilt die Untere Fischereibehörde unter der Tel.-Nr.05251/308-3234 oder -
3231. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Bühlbecker 
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Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
 
 
Frau 
Sabrina Monika Stollburges  
geb. am 07.12.1970  in Paderborn/Deutschland 
zuletzt wohnhaft: Pickelstr. 13, 33181 Bad Wünnenberg 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Fahrerlaubnisbehörde - , 

An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 112, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Frei-

tag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) 

der Bescheid des Kreises Paderborn vom 07.06.2018 (Az.: 36.21.50-5989) in ihrer Fahrerlaubnisan-

gelegenheit eingesehen werden kann. 

 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez.  
 
Rövekamp 
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90/2018 
 
Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
 
 
Herr 
Samuel Thomas Duckworth  
geb. am 06.07.1980 in Cambridge 
zuletzt wohnhaft: Westfalenweg 3,  33178 Borchen 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An 

der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 

07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der 

Bescheid des Kreises Paderborn vom 05.06.2018 (Az.: 36.1/ PB-D6780) in seiner Zulassungsangele-

genheit eingesehen werden kann. 

 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez.  
 
Schäfer 
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91/2018 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 66.3/42638-16-600 
 

Immissionsschutz 
Herrn Elmar Scharfen, Karlstr. 20, 33181 Bad Wünnenberg 

Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Tierhaltungsanlage für Mastschweine in Bad 
Wünnenberg, Gemarkung Haaren, Flur 22, Flurstücke 29 und 30 

 
Erteilung der Genehmigung 

 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 
10 Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird hiermit bekannt gegeben, dass 
Herrn Elmar Scharfen mit Bescheid vom 12.06.2018 eine Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 BImSchG 
zur Errichtung und zum Betrieb einer Tierhaltungsanlage für Mastschweine erteilt wurde. Die v. g. 
Anlage ist der Ziffer 7.1.7.2 V der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Na-
turschutz, zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft und zu Belangen des Arbeitsschutzes. 
Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Bestandskraft des Genehmi-
gungsbescheides mit dem Betrieb der Anlage begonnen worden ist. 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden.  
 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 
3240, 32389 Minden) oder mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Verwaltungsgerichts Minden oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektro-
nische Poststelle des Verwaltungsgerichts Minden zu erheben. Das elektronische Dokument muss für 
die Bearbeitung durch das Verwaltungsgericht Minden geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elekt-
ronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 
2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweise: 
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden soll-
te, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet.  
Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage gegen 
diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw.de. 
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Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 
21.06.2018 bis einschließlich dem 05.07.2018 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, 
Aldegreverstr. 10-14, Gebäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn, aus. Er kann dort an jedem 
behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im Ver-
fahren Einwendungen erhoben haben, kann der Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist angefor-
dert werden. 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-
BImSchV.php einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
  



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 

75. Jahrgang 20. Juni 2018      Nr. 25 / S. 10    
 
92/2018 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Jugendamt 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 

 
Öffentliche Auflegung der Vorschlagsliste für die Wahl der Jugendschöffen für den Bereich 
des Kreises Paderborn 
 
 
Gem. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Justiz (3221-1.2) und des Ministeriums für Gene-
rationen, Familien, Frauen und Integration (313-6153) vom 04.03.2009 in der Fassung vom 
22.02.2011 nebst Änderungsverordnung vom 07.12.2017 (3221 a-15.6). 
 
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 04.06.2018 gemäß § 36 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes (GVG) die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen für die Amtszeit vom 01.01.2019 
bis 31.12.2023 aufgestellt. 
 
Die Vorschlagsliste liegt in der Zeit vom 21.06.2018 bis 27.06.2018 im Jugendamt des Kreises Pa-
derborn, Aldegreverstr. 10 – 14, 8. Etage, Zimmer 08.20, während der Öffnungszeiten zu jedermanns 
Einsicht gem. § 36 Abs. 3 GVG auf. 
 
Die Öffnungszeiten des Jugendamtes sind: montags bis freitags von 08.00 bis 12.30 Uhr und mon-
tags bis donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr. 
 
Gegen die Vorschlagsliste kann gem. § 37 GVG binnen einer Woche, gerechnet vom Ende der Aufle-
gungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll mit der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in der 
Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 GVG nicht aufgenommen werden durf-
ten oder nach den §§ 33, 34 GVG nicht aufgenommen werden sollten. 
 
Paderborn, 18.06.2018 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Vogt 


